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 Veröffentlicht am 11.04.1989

Norm

MRG §18

Rechtssatz

Zu den Kosten der erforderlichen Erhaltungsarbeiten kann der Vermieter bis zu fünf Prozent für Bauüberwachung und

Bauverwaltung verrechnen und im Falle der Fremd nanzierung die "Geldbescha ungskosten", die mit der

Darlehensaufnahme verbunden sind. Die Kosten der Bauverwaltung (also auch der Tätigkeit des Immobilienmaklers)

und der Bauüberwachung dürfen zusammen fünf Prozent der gesamten Kosten nicht übersteigen; doch befreit dies

nicht vom Nachweis des Entstehens solcher Kosten.
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